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Telefondienstleister muss
nervende Anrufe unterlassen

Das Verwaltungsgericht
Köln hat den Antrag einer nie-
derländischen Firma auf vor-
läuf igen Rechtsschutz
abgelehnt. Die RegTP (Regu-
lierungsbehörde für Telekom-
munikation und Post) hatte
der Firma das sogenannte Te-
lefon-Spamming untersagt.

Mit Hilfe einer speziellen
technischen Methode wurden
deutsche Handy-Besitzer aus
den Niederlanden angewählt
und der Anruf kurz nach dem
Zustandekommen der Verbin-
dung abgebrochen. Der Kunde
sollte auf diese Art zum Rück-
ruf der angezeigten deutschen
0190-Mehrwertdienste-Ruf-
nummer veranlasst werden. Ei-
nige Handy-Besitzer wurden
dabei mit einer Wiederho-
lungsfunktion sogar nachts bis
zu 80-mal angerufen.

Nach massiven Beschwer-
den von Verbrauchern, unter-
sagte die RegTP den Nieder-
ländern unaufgeforderte Anru-
fe dieser Art, wenn nicht dau-
erhafte Geschäftsbeziehungen
zum Angerufenen bestünden
oder dieser dem Anruf zuge-
stimmt hätte. Gegen dieses
Verbot hatten die Niederlän-
der um einstweiligen Rechts-
schutz nachgesucht.

Die Kölner Verwaltungs-
richter hielten die Antragstelle-
r in a l lerdings nicht für
schutzbedürftig. Das Interesse
der Firma an der Fortführung
Ihres Geschäftsmodells wiege

weniger schwer a l s das
allgemeine Interesse an einem
effektiven Verbraucherschutz.
Die weiteren Rechtsfragen
blieben der Klärung im Haupt-
sachverfahren überlassen.

Als Service für Verbrau-
cher und Unternehmen hat die
RegTP jetzt auf ihren Internet-
seiten (www.regtp.de) eine Ta-
belle veröffentlicht, die von ihr
eingeleitete Maßnahmen bei
Verstößen gegen das Mehr-
wertdienstegesetz enthält. Da-
bei geht es nicht nur um
Verstöße mittels Dialer, son-
dern auch um die rechtswidri-
ge Nutzung von 0190er und
0900er Rufnummern.

Matthias Kurth, Präsident
der RegTP, möchte damit al-
len Geschädigten einen beson-
deren Service bieten: „Die
angeordneten Maßnahmen
zeigen, dass wir unsere Aufga-
be, den Missbrauch von Mehr-
wertdienste-Rufnummern zu
bekämpfen, ernst nehmen.
Durch entsprechende Markie-
rungen in der Tabelle können
Verbraucher und Telekommu-
nikationsunternehmen leicht
feststellen, ob eine Zahlungs-
pflicht besteht.“

VG Köln,
Beschluss vom 19.05.2004,
AZ: 11 L 801/04

Näheres unter: www.regtp.de

“Alexander der Große - ...” und die “Hochzeitsplaner”
147 neue Medientitel geschützt

“Mangamania” ist angesagt. Denn Mangas stürmen noch immer den deutschen Comic-Markt. Dem tragen auch die Mandanten der Kanz-
lei Waldorf und des Rechtsanwalts Dr. Pilla Rechnung und schützen sich Titel wie “Mega Hiro Yuki” und “Anime Action Pack”. Alle 147 Titel
finden Sie auf Seite 2. (AL)
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Diese Woche: 147 Titel
3
Adrio
Alexander der Große -

Die Stunde der Helden
Anime Action Adventures
Anime Action Pack
bigMAG
Bücher für Denker
Commander - Eine Frau an der Macht
Cool Club
Der Männerbeauftragte
Deutschland sucht den Junior Star
Deutschland sucht den Junior Superstar
Deutschland sucht den Superstar Junior
Die Fachliteratur
Die Hochzeitsplaner
Die Reise zum Mythos
Die Woch Beckingen
Die Woch Bexbach
Die Woch Blieskastel
Die Woch Bous
Die Woch Dillingen
Die Woch Ensdorf
Die Woch Eppelborn
Die Woch Freisen
Die Woch Friedrichsthal
Die Woch Gersheim
Die Woch Großrosseln
Die Woch Heusweiler
Die Woch Homburg
Die Woch Illingen
Die Woch Kirkel
Die Woch Kleinblittersdorf
Die Woch Lebach
Die Woch Losheim
Die Woch Mandelbachtal
Die Woch Marpingen

Die Woch Merchweiler
Die Woch Merzig
Die Woch Mettlach
Die Woch Nalbach
Die Woch Namborn
Die Woch Neunkirchen
Die Woch Nohfelden
Die Woch Nonnweiler
Die Woch Oberthal
Die Woch Ottweiler
Die Woch Perl
Die Woch Püttlingen
Die Woch Quierschied
Die Woch Rehlingen
Die Woch Riegelsberg
Die Woch Saarbrücken
Die Woch Saarlouis
Die Woch Saarwellingen
Die Woch Schiffweiler
Die Woch Schmelz
Die Woch Schwalbach
Die Woch Spiesen-Elversberg
Die Woch St. Ingbert
Die Woch St. Wendel
Die Woch Sulzbach
Die Woch Tholey
Die Woch Überherrn
Die Woch Völklingen
DIe Woch Wadern
Die Woch Wadgassen
Die Woch Wallerfangen
Die Woch Weiskirchen
Die zweite Chance
Drei
Dreye
Drio
eHealth Jahrbuch

EmscherwellE
Energiepraxis
ergoscience
ESSENTIAL OBSESSIONS
Fraenkischer Kinderchor
FraenkischerKinderchor
Fraenkischer-Kinderchor
Fränkischer Kinderchor
FränkischerKinderchor
Fränkischer-Kinderchor
Gefährliche Nähe
Generation Baby
GO Girls Magazin
Griechisch kochen - Vielfalt entdecken
HEALTHCARE-TRENDS
Hiro Girls
Hiro Yuki
Hiro Yukiko
Ich bin schön
Ich liebe unser Land
Im Laufe der Liebe
Import-Magazin
Junior Star
Junior Superstar
Juristische Fachliteratur
Kieselsteiner Bürger
Kieselsteiner Sportler
Kieselsteiner Weihnachten
Kieselsteiner Zirkus
Kieselsteiner Zoo
LISA CONI TitelAnzeige
Literatur-Jura
Mangamania
Mega Hiro Girls
Mega Hiro Yuki
Mega Hiro Yukiko
Mein Arzt

Mein Hausarzt
Meine schönsten Jahre
MyDoc
Neuheiten-Magazin
news
News
physioscience
PLATONS FACHLITERATUR
Platons Insel Atlantis
PreView news
Ratten 2 - sie kommen wieder
Regio Ruhr
S&S Security & Storage
S&S Storage & Security
Saale Musicum
Saale Musikum
SaaleMusicum
Saale-Musicum
SaaleMusikum
Saale-Musikum
Security & Storage
Storage & Security
Superstar Junior
Tatort: Am Abgrund
THE UNAMERICAN SONGBOOK
Trio
TV 2 Wochen
TV clever
TV Zwei Wochen
United Editors
Vida
WM - Aktuell
WM - Das Wirtschaftsmagazin
WM - Spezial
X lebt
Yuki
Yukiko

Fon: +49-40/609 009 - 61 • Fax: +49-40/609 009 - 66 • www.titelschutzanzeiger.de

Der Titelschutz Anzeiger
Die nächste Ausgabe: Nr. 672 erscheint am 08.06.2004 Anzeigenschluss: 04.06.2004, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel
Die nächste Ausgabe: Nr. 673 erscheint am 15.06.2004 Anzeigenschluss: 11.06.2004, 10 Uhr
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GWB-Novelle beschlossen
Das Bundeskabinett hat den

Entwurf des Siebten Gesetzes zur
Änderung des GWB (Gesetz ge-
gen Wettbewerbsbeschränkun-
gen) beschlossen.

Im deutschen und europäi-
schen Wettbewerbsrecht sollen
zukünftig dieselben Maßstäbe
gelten und besonders kleinen
und mittleren Unternehmen
helfen, die bisher im nationalen
Recht strenger behandelt werden
als große Unternehmen, die re-
gelmäßig dem europäischen
Recht unterliegen. Im Bereich

Fusionskontrol le wird die
Möglichkeit, Freigabeentschei-
dungen des Bundeskartellamts
bereits im Wege des vorläufigen
Rechtsschutzes anzugreifen,
künftig davon abhängig sein, ob
eigene Rechte verletzt werden.
Die bisher mögliche miss-
bräuchliche Blockade von Fusio-
nen und damit wichtiger Investi-
tionsentscheidungen soll in Zu-
kunft ausgeschlossen werden.

Im Bereich Pressefusionen
ist eine moderate Anhebung der
Kontroll-Schwellenwerte vor-

gesehen. Damit soll vor allem
kleinen und mittleren Verlagen
die Möglichkeit gegeben wer-
den, bei der Suche nach Nach-
folgern den Marktwert ihrer
Zeitungen zu realisieren oder
durch eine Erweiterung der Ko-
operationsmöglichkeiten für
Zeitungen und im Anzeigenbe-
reich, eine Vollfusion zu verhin-
dern. Der Gesetzesentwurf
erlaubt Zusammenschlüsse von
Zeitungsverlagen unter be-
stimmten Bedingungen auch
dann, wenn dadurch eine markt-

beherrschende Stellung entsteht
oder verstärkt wird. Vorausset-
zung ist der Erhalt der jeweiligen
Zeitung als eingenständige re-
daktionelle Einheit.

Für das Pressegrosso sind im
entwurf keine Regelungen vor-
gesehen. Es wird erwartet, dass
Verleger und Grossisten die er-
forderlichen Maßnahmen zur
Erhaltung des bewährten Sys-
tems selbst treffen.

Näheres unter:
www.bmwa.bund.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Ich liebe unser Land
EmscherwellE

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere
Hörfunk, Film, Fernsehen, Video, Telekommunikation und sons-
tige elektronische Medien und Netzwerke einschließlich Offline-
und Online-Diensten, Offline- und Onlinemedien und Produk-
te, Internet-Domains, Konzert-, Festival-, Musik-, Musical- und
andere Veranstaltungen, Bühnenshows, Merchandising- und
Druckereierzeugnisse sowie Literatur, insbesondere Zeitschrif-
ten, Newsletter, Bücher und andere Printmedien und Publikatio-
nen, Bild-, Ton-, Bildton- und Datenträger jeder Art.

EmscherwellE Streetware,
Caubstraße 29, 45881 Gelsenkirchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Hochzeitsplaner
Ich bin schön

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und graphi-
schen Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druck-
und Merchandisingerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke (einschließ-
lich CD-ROM, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige On-
line-Medien und -Produkte, Internet) sowie Telekommunika-
tions- und sonstige Dienstleistungen (einschließlich UMS, SMS,
WAP).

Grundy UFA TV Produktions GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam-Babelsberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Neuheiten-Magazin
Import-Magazin

in jeder Schreibweise und Darstellungsform, Variation, Kombi-
nation und Abkürzung, Schriftart und mit allen Zusätzen für
Druckerzeugnisse, Rundfunk- und Fernsehsendungen, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke insbesondere CD-ROM, Online-Dienste
und sonstige Online-Medien.

Ulrich Pohlmann,
Telgenkamp 3, 48683 Ahaus

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Generation Baby
United Editors

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Zusammenset-
zungen und Darstellungsformen für Druckerzeugnisse, ein-
schließlich Bücher, Hefte, Zeitschriften, Hörfunk, Film, Fern-
sehen sowie sonstige elektronische Medien und Netzwerke
einschl. Off-Line- und On-Line-Dienste einschließlich Internet
sowie für Bild-, Ton- und Datenträger.

Leonie Lutz,
Trautenstraße 18, 10717 Berlin
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Suchmaschine darf nicht “gelb” sein

Am 15. Oktober 2004 sollte
die neue Internet-Findmaschine
„Googelb“ des Münchner Soft-
ware-Unternehmens Varetis
starten. Der Internet-Nutzer
wird hier im Gegensatz zu ande-
ren Suchmaschinen oder Bran-
chenbüchern gez ie l t nach
Marken und Produkten in sei-
nem persönlichen Umfeld su-
chen können. Dagegen erhob
die Telekom-Tochter DeTeMe-
dien jetzt vor der Dritten Zivil-

kammer des Landger ichts
Frankfurt Einspruch und er-
wirkte eine einstweilige Verfü-
gung gegen die Verwendung des
Namens „Googelb“. Laut DeTe-
Medien weisen im Waren- und
Dienstleistungsbereich von
Branchenverzeichnissen sowohl
die benutzte Farbe Gelb als auch
das Wort „Gelb“ auf die Marken
der Gelben Seiten hin.

Aufgrund des Frankfurter
Gerichtsbeschlusses trägt das In-

ternet-Portal jetzt den Namen
„GoYellow“. Dr. Klaus Har-
nisch, Vorstandsvorsitzender der
Varetis AG, hält die einstweilige
Verfügung aber nicht für das
letzte Wort: „ Wir werden zum
Einen gegen diesen Beschluss an-
gehen und zum Anderen die Lö-
schung der Marke „Gelbe
Seiten“ beantragen. Wir sind
sehr zuversichtlich, dass wir da-
mit Erfolg haben werden, denn
in allen anderen Ländern Euro-

pas heißen Branchenbücher in
der Übersetzung „Gelbe Seiten“.
Ein eindeutiger Beweis, dass es
sich auch in Deutschland nicht
um eine Marke handelt.“ Das
Bundespatentgericht hatte be-
reits im Dezember 1998 eine
Schutzfähigkeit nur für den Ge-
samtbegriff „Gelbe Seiten“ fest-
gestellt, nicht für das Wort
„Gelb“ allein.

Näheres unter: www.varetis.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Regio Ruhr
in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusam-
mensetzungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftar-
ten und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere für
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, Internet, alle elektronischen und digitalen
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikations-
dienstleistungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP so-
wie Softwareerzeugnisse aller Art.

Gerd W. Nau,
Mittelstraße 33, 58285 Gevelsberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Vida
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafischen
Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I, Offline- und
Onlinedienste und sonstige Online-Medien und -Produkte, Inter-
net) sowie Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich
UMS, SMS, WAP).

Rechtsanwälte Dr. Erich Tauchert und Kollegen,
Lohstraße 9, 77704 Oberkirch

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für folgende Titel:

Kieselsteiner Bürger
Kieselsteiner Zoo
Kieselsteiner Weihnachten
Kieselsteiner Zirkus
Kieselsteiner Sportler
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Zusammensetzungen, Wortverbin-
dungen und graphischen Darstellungen für alle Medien,
insbesondere für Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse,
Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
CD-ROM, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige Onli-
ne-Medien und -Produkte sowie Internet.

RAe Löffler - Wenzel - Sedelmeier,
Königstraße 1 A, 70173 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

bigMAG
Commander - Eine Frau an der Macht
Gefährliche Nähe
Im Laufe der Liebe
WM - Das Wirtschaftsmagazin
WM - Spezial
WM - Aktuell
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere
Mandantin, AD American Newspapers GmbH & Co. KG, Titel-
schutz in Anspruch für

PreView news
in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertiteln und/oder Zusammensetzungen, in allen Medien,
insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druck-
erzeugnissen, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hörfunk, Fern-
sehen, digitale Datenträger (z. B. CD-ROM, CD-I, DVD, MD)
Telekommunikation (z.B. SMS-Dienste), Onlinedienste und/
oder Internet.

Anwaltssozietät BOEHMERT & BOEHMERT,
Meinekestraße 26, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Tatort: Am Abgrund
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Onli-
ne-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

THE UNAMERICAN SONGBOOK
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen einschließlich Bild-, Ton-, Datenträ-
ger aller Art, für Print, Hörfunk, Film, Fernsehen sowie für sonsti-
ge elektronische und digitale Medien und Netzwerke ein-
schließlich On- und Offline-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, an-
dere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie sonsti-
ge audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, Bücher und Musik-Noten sowie alle Printmedien
und Druckerzeugnisse, für öffentliche Veranstaltungen, Mer-
chandising, Marketing, Promotion-Services, Internetseiten und
-auftritte.

Thomas Bierling,
Grombacher Straße 27, 75045 Walzbachtal

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für

Alexander der Große -
Die Stunde der Helden

in jeder Schreibweise, Abkürzung, Darstellungsform und grafi-
scher Gestaltung zur Verwendung für alle Printmedien, Hörfunk
und Fernsehen, Softwareerzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
insbesondere auch CD-ROM und Online-Dienste.

KOCH Media GmbH,
Gewerbegebiet 1, A - 6600 Höfen / Österreich

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

S&S Storage & Security
S&S Security & Storage
Storage & Security
Security & Storage

in allen Schreibweisen, mit allen Zusätzen, in allen Abwandlun-
gen und Schriftarten, Titelkombinationen und Darstellungsfor-
men für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse,
elektronische und digitale Medien, Softwareerzeugnisse, Netz-
werke, insbesondere off-line- und on-line-Dienste und sonstige
on-line-Medien, Film, TV- und Radiosendungen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, weiterhin für Veranstaltungen und Dienst-
leistungen aller Art und Domainbezeichnungen im Intranet und
Internet.

RAe Eckart, Köster & Kollegen,
Widenmayerstraße 48, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine unse-
rer Mandantschaften Titelschutz in Anspruch für

Mangamania
Anime Action Adventures
Anime Action Pack

in allen Schreibweisen, möglichen Kombinationen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für alle Medien,
insbesondere Druckerzeugnisse, elektronische und digitale Me-
dien, Softwareerzeugnisse, insbesondere CD-ROM, CD-I,
Netzwerke, insbesondere offline- und online-Dienste und sons-
tige online-Medien, TV- und Radiosendungen, Künstlernamen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie TV-Produktionen.

Waldorf Rechtsanwälte,
Beethovenstraße 12, 80336 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenGesetz nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Energiepraxis
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bild-Ton-Träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software,
Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträ-
ger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien, Veran-
staltungen und Dienstleistungen aller Art.

Rechtsanwältin Margarete May,
Schwanthaler Straße 51, 60596 Frankfurt

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Klien-
ten Titelschutz in Anspruch für folgende Titel:

physioscience
ergoscience

in allen Wortverbindungen, Schreibweisen, Darstellungsfor-
men, Schriftarten, Wortfolgen, Satzstellungen und allen Zusät-
zen (Kombinationen mit Zusätzen und Untertiteln) für sinn-
gemäße Titel als Einzel- und Reihentitel für alle Medienformen,
insbesondere Druckereierzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger, insbesondere auch CD-Rom, DVD und CD-I, elektronische
und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Offline- und
Onlinedienste sowie sonstige Online-Medien.

Rechtsanwälte Kees Hehl Heckmann,
Gerokstraße 13 B, 70184 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

HEALTHCARE-TRENDS
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Medical Strategy Relations GmbH,
Steinerne Furt 78, 86167 Augsburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

PLATONS FACHLITERATUR
Die Fachliteratur
Juristische Fachliteratur
Bücher für Denker
Literatur-Jura
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammen-
setzungen in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildton-
träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle elektronische Me-
dien, insbesondere auch Online- und Offline-Dienste (z.B.
Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere
auch CD-ROM, CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisu-
elle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher
und alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen
aller  Art.

Dr. von Göler Verlagsgesellschaft mbH,
Polkostraße 74, 81245 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Junior Star
Superstar Junior
Junior Superstar
Deutschland sucht

den Junior Star
Deutschland sucht

den Superstar Junior
Deutschland sucht

den Junior Superstar
Meine schönsten Jahre
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RTL Television GmbH,
Aachener Straße 1036, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Platons Insel Atlantis
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ulrich Hofmann,
Katzenlückstraße 4, 65719 Hofheim
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

News
news

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hör-
funk, Druckerzeugnisse, Software und elektronische Medien
einschließlich Multimedia-Anwendungen (On-Line und Off-
Line).

WOEDTKE RESZEL & PARTNER
RECHTSANWÄLTE,
Königsallee 12, 40212 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

eHealth Jahrbuch
in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombi-
nationen, mit entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusam-
mensetzungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeug-
nisse, Bücher und alle Printmedien, Bildtonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, sowie alle elektronische Medien, insbesonde-
re auch Online- und Offline-Dienste (z.B. Internet), Bild-, Ton-
und Datenträger aller Art, insbesondere auch CD-ROM, CD-I
und DVD sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und di-
gitale Medien und Netzwerke, Veranstaltungen und Dienstlei-
stungen aller Art.

Hölters & Elsing Rechtsanwälte,
Kurfürstendamm 185, 10119 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Drei
3
Dreye
Trio
Drio
Adrio

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, entsprechenden Untertiteln und mit allen Zusät-
zen für alle Medien national und international, insbesondere für
Printmedien und elektronische Medien.

Rechtsanwälte Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl,
Mörfelder Landstraße 117, 60598 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

SaaleMusikum
Saale-Musikum
Saale Musikum
SaaleMusicum
Saale-Musicum
Saale Musicum

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Bayerische Musikakademie Hammelburg e.V.,
Am Schlossberg, 97762 Hammelburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

FraenkischerKinderchor
Fraenkischer-Kinderchor
Fraenkischer Kinderchor
FränkischerKinderchor
Fränkischer-Kinderchor
Fränkischer Kinderchor

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Bayerische Musikakademie Hammelburg e.V.,
Am Schlossberg, 97762 Hammelburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel

Die zweite Chance

in allen Darstellungsformen, Schreibweisen und Zusammenset-
zungen, in allen Medien, und zwar auch für Rundfunk- und Fern-
sehsendungen, Druckerzeugnisse, Internet sowie für Bild-, Ton-
und Datenträger aller Art.

GÖRG Rechtsanwälte,
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Prinz,
Sachsenring 81, 50677 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

MyDoc
Mein Arzt
Mein Hausarzt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hoffmann Werbeagentur GmbH,
Lüneburger Straße 2, 39106 Magdeburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Cool Club
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für alle Mediener-
zeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, Softwareerzeugnisse, Printmedien, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, Offline- und Online-
Dienste und sonstige Online-Medien.

Sasse & Partner, Rechtsanwälte,
Herzogstraße 5 a, 80803 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Ratten 2 - sie kommen wieder
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

ESSENTIAL OBSESSIONS
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Essential Obsessions Verlag, 
St.-Remberti-Stift 16, 28203 Bremen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Der Männerbeauftragte
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Prof. Dr. Michael Klant,
Scheffelstraße 49, 79102 Freiburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

TV Zwei Wochen
TV 2 Wochen
TV clever

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwalt Philipp Pfab,
Georgenstraße 70, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Yuki
Yukiko
Hiro Yuki
Hiro Yukiko
Mega Hiro Yuki
Mega Hiro Yukiko
Hiro Girls
Mega Hiro Girls

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Schriftart, graphischen
Gestaltung, Abwandlung, Abkürzung, Wortverbindung, Titel-
kombination als Einzel- und Reihentitel für alle Medien, insbe-
sondere Druckerzeugnisse, elektronische und digitale Medien,
sowie Off- und Online-Dienste, Hörfunk- und Fernsehsendun-
gen, audiovisuelle Medien und Multimedia-Anwendungen sowie
Merchandising.

Rechtsanwalt Dr. Marcus Pilla,
Marienplatz 26, 80331 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Die Woch Beckingen
Die Woch Bexbach
Die Woch Blieskastel
Die Woch Bous
Die Woch Dillingen
Die Woch Ensdorf
Die Woch Eppelborn
Die Woch Freisen
Die Woch Friedrichsthal
Die Woch Gersheim
Die Woch Großrosseln
Die Woch Heusweiler
Die Woch Homburg
Die Woch Illingen
Die Woch Kirkel
Die Woch Kleinblittersdorf
Die Woch Lebach
Die Woch Losheim
Die Woch Mandelbachtal
Die Woch Marpingen
Die Woch Merchweiler
Die Woch Merzig
Die Woch Mettlach
Die Woch Nalbach
Die Woch Namborn
Die Woch Neunkirchen

Die Woch Nohfelden
Die Woch Nonnweiler
Die Woch Oberthal
Die Woch Ottweiler
Die Woch Perl
Die Woch Püttlingen
Die Woch Quierschied
Die Woch Rehlingen
Die Woch Riegelsberg
Die Woch Saarbrücken
Die Woch Saarlouis
Die Woch Saarwellingen
Die Woch Schiffweiler
Die Woch Schmelz
Die Woch Schwalbach
Die Woch Spiesen-Elversberg
Die Woch St. Ingbert
Die Woch St. Wendel
Die Woch Sulzbach
Die Woch Tholey
Die Woch Überherrn
Die Woch Völklingen
DIe Woch Wadern
Die Woch Wadgassen
Die Woch Wallerfangen
Die Woch Weiskirchen

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungsformen, Abkür-
zungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellun-
gen, Untertiteln und/oder Zusammensetzungen, in allen Medien, insbesondere Zeitungen,
Zeitschriften, Bücher und sonstige Druckereierzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film,
Hörfunk, Fernsehen, digitale Datenträger (wie CD-ROM, CD-I, DVD, MD) und/oder Online-
dienste sowie Internet.

Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH,
Bleichstraße 21-23, 66111 Saarbrücken
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Griechisch kochen
- Vielfalt entdecken

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen GmbH & Co. KG,
Deutzer Freiheit 77, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

X lebt
Die Reise zum Mythos

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

WILDE.Rechtsanwälte, RA Steffen Wilde,
Kaiser-Wilhelm-Ring 22, 50672 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

GO Girls Magazin
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Zusammensetzungen, Wortverbin-
dungen und graphischen Darstellungen für alle Medien,
insbesondere für Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse,
Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
CD-ROM, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige Onli-
ne-Medien und -Produkte sowie Internet.

RAe Löffler - Wenzel - Sedelmeier,
Königstraße 1 A, 70173 Stuttgart
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